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wöhnen, um sie zum Beispiel zur 
vermehrten Aufnahme von Fest-
futter zu zwingen, ergibt aus phy-
siologischer Sicht keinen Sinn. Die 
Kälber mögen aufgrund von Hun-
ger vielleicht mehr Festfutter auf-
nehmen, können dies aber nicht ef-
fizient verdauen und sinkende Ta-
geszunahmen sowie Erkrankungen 
sind mögliche Folgen. 

Kälber richtig  
abtränken

Kälber sollten demnach nicht vor 
der achten bis neunten Lebens-
woche und möglichst langsam 

über einen Zeitraum von mindes-
tens vier bis sechs Wochen abge-
tränkt werden. Grundsätzlich gilt: 
Je höher die Milchmenge zu Be-
ginn der Tränkezeit ist, desto län-
ger und schonender sollte anschlie-
ßend abgetränkt werden. Nur so 
können die Auswirkungen des 
Stressfaktors „Milchentzug“ mi-
nimiert werden. Jedes Kalb sollte 
außerdem freien Zugang zu Was-
ser, Kraftfutter und Heu oder einer 
Trocken-TMR haben. 

Dr. Luise Prokop
Landwirtschaftskammer

Tel.: 0 43 81-90 09-47
lprokop@lksh.de

FAZIT
Neben Tiertransporten ist 
das Abtränken für Kälber ei-
ner der wichtigsten Stressoren 
in der gesamten Jungtierauf-
zucht. Neben Stresshormonen 
konnte in verschiedenen Stu-
dien auch eine Veränderung 
von immunologischen Parame-
tern im Blut von Kälbern in der 
Zeit des Abtränkens nachgewie-
sen werden. Diese gemessenen 
entzündlichen Reaktionen kön-
nen zu Wachstumsdepressionen 
und Erkrankungen bei Kälbern 

führen. Um dieses Risiko zu mi-
nimieren, sollten Kälber nicht 
vor der achten bis neunten Le-
benswoche und so langsam wie 
möglich abgetränkt werden. 
Um gesunde und frohwüch-
sige Kälber aufzuziehen, soll-
ten weitere Stressoren so weit 
wie möglich reduziert werden. 
Denn Fehler in der Kälberauf-
zucht führen beim adulten Tier 
dazu, dass das Leistungspoten-
zial nicht voll ausgeschöpft wer-
den kann.

Beratung rund um das Geld: Tipp zum Versicherungsschutz 

Gerade Frauen sollten Risiken kennen und vorbeugen 

In landwirtschaftlichen Betrieben 
tragen Frauen als Unternehmerin-
nen oder als Mitunternehmerin-
nen einen wichtigen Teil zum Fami-
lieneinkommen bei. Sie sind in der 
Regel in der landwirtschaftlichen 
Sozialversicherung (SVLFG) pflicht-
versichert. Die SVLFG gewährt Ver-
sicherungsschutz bei Krankheit, Er-
werbsminderung, Tod und Pflege-
bedürftigkeit sowie eine Rente im 
Alter. Dieser Versicherungsschutz 
allein ist aber selten ausreichend, 
sodass auch für Frauen in der Land-
wirtschaft private Zusatzversiche-
rungen notwendig sind. Welche 
privaten Zusatzversicherungen not-
wendig sind und auf welche Versi-
cherungen verzichtet werden kann, 
wird im folgenden Artikel erläutert.

Landwirtschaftliche Unterneh-
mer und Unternehmerinnen sind in 
der Landwirtschaftlichen Kranken-
kasse (LKK) pflichtversichert. Ehe-
partner können, sofern sie nicht 
über eigene Einkünfte von über 
435 € im Monat verfügen oder mit 
einem eigenen Betriebszweig (zum 
Beispiel Bauernhofcafé) hauptbe-
ruflich selbstständig erwerbstä-
tig sind, beitragsfrei familienver-
sichert werden. Bei geringfügiger 
Beschäftigung liegt die Grenze bei 
450 € im Monat. Werden die Krite-
rien für die beitragsfreie Familien-
versicherung nicht erfüllt, werden 
zusätzliche Krankenversicherungs-
beiträge für eine freiwillige Mit-
gliedschaft erhoben. Oft sind die 
Frauen für die kundenorientier-
ten, hofnahen Betriebszweige ver-
antwortlich. Bei einer solchen Tä-
tigkeit sollten sie sich entscheiden, 

ob sie diese als ihren 
eigenen Erwerbs-
zweig mit zusätz-
lichen Kranken-
versicherungs-
beiträgen oder 
als gesamtbe-
triebliche Lö-
sung mit bei-
tragsfreier Fami-
lienversicherung 
führen möchten.

Der Bedarf 
für private Zu-
satzversiche-
rungen im Be-
reich Krankheit 
ist als gering 
einzustufen, da die gesetzlichen 
Krankenkassen alle wesentlichen 
Kosten für ärztliche Behandlun-
gen und Krankenhausaufenthal-
te übernehmen. Die zu leistenden 
Eigenbeiträge sind über mehrere 
Jahre betrachtet in der Regel ge-
ringer als die Beiträge für Kranken-
zusatzversicherungen. Existenzge-
fährdende Versicherungslücken 
bestehen für gesetzlich Versicher-
te im Bereich Krankheit nicht.

Das Risiko  
der Pflege

Die gesetzliche Pflegeversiche-
rung bietet keinen umfassenden 
Versicherungsschutz. Im Pflege-
fall können die Pflege- und Unter-
bringungskosten in einem Pflege-
heim 3.000 € und mehr im Monat 
betragen. Auch die Pflege zu Hau-
se durch einen ambulanten Pflege-
dienst kostet ähnlich viel wie die 
Pflege in einem Pflegeheim. Die ge-

setzliche Pflegeversi-
cherung übernimmt 

nur einen Teil (zir-
ka 50 %) der an-
fallenden Pflege-
kosten.

Wer im Pfle-
gefall über kein 
ausreichendes 

Einkommen be-
ziehungsweise Ver-

mögen verfügt und 
nicht zum Sozial-
fall werden will, 
sollte eine priva-
te Pflegezusatz-
versicherung ab-
schließen. Pfle-

gezusatzversicherungen helfen, die 
finanziellen Belastungen auf ein er-
trägliches Maß zu senken und die 
Lebensqualität im Pflegefall zu si-
chern. Idealerweise sollte man sich 
mit dem Thema Pflegeversicherung 
spätestens mit etwa 45 bis 50 Jahren 
beschäftigen. Vorher steht die Ab-
sicherung der Berufsunfähigkeit im 
Vordergrund. Der Beitrag von Pfle-
getagegeldversicherungen ist ab-
hängig von der Höhe des vereinbar-
ten Tagegeldes und dem Einstiegsal-
ter. Eine 50-jährige Landwirtin muss 
für eine Pflegetagegeldversiche-
rung mit einem Tagegeld von 30 € 
zirka 500 € jährlich zahlen. 

Im Fall der 
Berufsunfähigkeit

Das Risiko, berufsunfähig zu wer-
den, ist hoch. Laut Statistik trifft 
es jeden vierten Erwerbstätigen. 
Die Absicherung in der landwirt-
schaftlichen Alterskasse besteht 

nur bei Erwerbsunfähigkeit mit zir-
ka 400 € im Monat. Berufsunfähig-
keit ist hier nicht versichert. Um die 
finanziellen Folgen einer dauerhaf-
ten Berufsunfähigkeit auszuglei-
chen, besteht daher für alle Frauen 
Handlungsbedarf. Die finanziellen 
Auswirkungen sind für die von Be-
rufsunfähigkeit betroffenen Frau-
en erheblich. Oft muss die zuvor im 
Betrieb und im Haushalt geleiste-
te Arbeit durch entlohnte Arbeits-
kräfte ersetzt oder es müssen gan-
ze Betriebszweige eingestellt wer-
den. Die Höhe der Vorsorgelücke 
kann anhand einer Risikoanalyse 
ermittelt werden. Bei Unklarheit 
über die individuelle Vorsorgelücke 
sollte eine Berufsunfähigkeitsrente 
von mindestens 1.000 € im Monat 
vereinbart werden.

Die Berufsunfähigkeitsversiche-
rung zahlt im Leistungsfall eine 
Rente bis zu einem festgelegten 
Alter. Berufsunfähigkeitsversiche-
rungen werden als selbstständige 
Verträge (BU) und in Kombination 
mit Lebens- und Rentenversiche-
rungen als Berufsunfähigkeits-Zu-
satzversicherungen (BUZ) angebo-
ten. In einem selbstständigen Ver-
trag lassen sich Vertragslaufzeiten 
und Versicherungsbedingungen 
besser auf den tatsächlichen Be-
darf der Versicherten abstimmen. 

Die Versicherungsgesellschaften 
bieten sowohl einfache Standard-
bedingungen als auch erweiterte 
Topbedingungen an. Grundsätzlich 
sollten bei der Berufsunfähigkeits-
versicherung nur Verträge mit gu-
ten, kundenfreundlichen Bedin-
gungen vereinbart werden, auch 
wenn diese etwas teurer sind.  

Eine Berufsunfähigkeitsversiche-
rung ist für jede Frau spätestens 
beim Einstieg in das Berufsleben 
notwendig. Foto: Isa-Maria Kuhn 
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ZINSBAROMETER
Stand 26. Juli 2021
Die Zinsspannen am Kapital-
markt nehmen zu. Das Zinsba-
rometer bietet lediglich erste 
Anhaltspunkte zur aktuellen 
Kapitalmarktsituation (ohne 
Gewähr). Bei den gekenn-
zeichneten Zinssätzen können 
sich je nach persönlicher Ver-
handlungssituation deutliche 
Abweichungen ergeben.

Zinsen
Geldanlage %
Festgeld 10.000 €,
3 Monate1)  0,17 - 0,65

Kredite
Landwirtschaftliche Rentenbank2)

% effektiv
(Sonderkreditprogramm)
Maschinenfinanzierung
6 Jahre Laufzeit,
Zins 6 Jahre fest  0,65
langfristige Darlehen
10 Jahre Laufzeit,
Zins 5 Jahre fest  0,70
20 Jahre Laufzeit,
Zins 10 Jahre fest  1,00

Baugeld-Topkonditionen3)

Zins 10 Jahre fest  0,51 - 0,83
Zins 15 Jahre fest  0,80 - 1,12

1) Marktausschnitt (100 % Einlagensicherung)
2) Zinssatz Preisklasse A, Margenaufschlag 
0,35 bis 2,85 %, je nach Bonität und Besiche-
rung (7 Preisklassen)
3) Quelle: www.capital.de 
 (Spanne der Topkonditionen)

Nicht jede, die eine Berufsunfä-
higkeitsversicherung abschließen 
möchte, bekommt auch einen Ver-
trag. Wer nicht gesund ist, muss mit 
Schwierigkeiten beim Vertragsab-
schluss rechnen. Im Versicherungs-
antrag wird nach Vorerkrankun-
gen und ärztlichen Behandlungen 
gefragt. Bestehende Krankheiten 
und erfolgte Behandlungen zu ver-
schweigen bringt aber nichts. Im 
Leistungsfall überprüfen die Versi-
cherer die gemachten Angaben ge-
nau. Stellt sich dann heraus, dass der 
Versicherungsnehmer im Antrag 
falsche oder lückenhafte Angaben 
gemacht hat, wird die Berufsunfä-
higkeitsrente wegen vorvertragli-
cher Anzeigepflichtverletzung ver-
weigert. Aus diesem Grund ist es 
sinnvoll, eine Berufsunfähigkeits-
versicherung möglichst früh, solan-
ge noch keine Vorerkrankungen 
aufgetreten sind, abzuschließen.

Der zu zahlende Beitrag richtet 
sich nach dem Alter bei Vertrags-
abschluss, der vereinbarten Ren-
tenhöhe, der Berufsgruppe und 

der Laufzeit. So kostet eine Berufs-
unfähigkeitsversicherung für eine 
30-jährige Landwirtin, die 1.000 € 
Monatsrente bis zum 60. Lebens-
jahr versichern möchte, zirka 700 bis 
900 € im Jahr. Soll die Versicherung 
bis zum 65. Lebensjahr laufen, er-
höht sich der Beitrag um zirka 30 %.

Wenn ein Unfall  
passiert ist 

In der Landwirtschaftlichen Be-
rufsgenossenschaft sind Unfälle 
während der Arbeitszeit versichert. 
Freizeitunfälle sind hier aber nicht 
versichert. Diese können mit einer 
privaten Unfallversicherung versi-
chert werden. Die private Unfall-
versicherung leistet bei allen Un-
fällen, unabhängig davon, wann 
und wo sie passieren. Vereinbart 
werden in der Regel Einmalzah-
lungen bei dauerhafter Invalidität 
entsprechend einer Gliedertaxe. 
Auch Rentenzahlungen sind mög-
lich. Zusätze wie Unfalltod und 
Unfall-Krankenhaustagegeld sind 
nicht sinnvoll, weil Tod oder Tage-
geld möglichst unabhängig von der 
Ursache zu versichern sind. 

Besteht eine Berufsunfähigkeits-
versicherung in ausreichender Höhe, 
sind die Einkommensverluste bereits 
hier versichert. Die Berufsunfähig-
keitsversicherung zahlt auch bei un-
fallbedingter Berufsunfähigkeit die 
vereinbarte Rente. Lediglich einma-
lig anfallende Kosten zum Beispiel 
für den Umbau des Wohnhauses 
sollten dann ergänzend in einer Un-
fallversicherung versichert werden. 
Besteht keine Berufsunfähigkeits-
versicherung und kann aufgrund 
von Vorerkrankungen auch keine 
BU mehr neu abgeschlossen wer-
den, können zumindest die unfall-
bedingten Einkommensverluste mit 
einer Unfallrente versichert werden.

Der Jahresbeitrag für eine Un-
fallversicherung als Landwirtin be-
trägt bei einer Versicherungssum-
me von 100.000 € und einer Pro-
gression von 350 % zirka 100 bis 
150 € (hohe Gefahrengruppe Land-
wirtin). In der günstigeren Gefah-
rengruppe als Hausfrau beträgt der 
Beitrag nur zirka 50 bis 100 €.

Risikolebensversicherung 
für Familien

Für die Hinterbliebenen entsteht 
nach dem Tod eines Familienmitglie-
des nicht nur eine persönlich sehr 
schwierige Situation, sondern es er-
geben sich, besonders wenn Kinder 
zu versorgen sind, häufig auch er-
hebliche finanzielle Probleme. Die 
landwirtschaftliche Alterskasse ge-

währt im Todesfall nur unzureichen-
de Hinterbliebenenrenten. Das To-
desfallrisiko ist daher insbesonde-
re in Familien mit jüngeren Kindern 
unbedingt für beide Elternteile mit 
einer Risikolebensversicherung ab-
zusichern. Zusätzlich können auch 
größere Investitionskredite den Ab-
schluss von Risikolebensversicherun-
gen notwendig machen. Die Aus-
zahlung der Versicherungssumme 
erfolgt nur im Todesfall. Die Versi-
cherungssumme ist individuell an-
hand einer Risikoanalyse festzule-
gen. Die Versicherungslaufzeit sollte 
sich am Ausbildungsende der Kinder 
beziehungsweise an der Laufzeit 
abzusichernder Kredite orientie-
ren. Der Beitrag ist abhängig von 
der Höhe der Versicherungssumme, 
dem Einstiegsalter und der Laufzeit. 
Eine 30-jährige Landwirtin muss für 
eine Risikolebensversicherung über 
100.000 € bei einer Laufzeit von 20 
Jahren zirka 200 € jährlich zahlen. 
Bei Vereinbarung einer fallenden 
Versicherungssumme lassen sich zir-
ka 30 % des Beitrages sparen.

Und was ist  
im Alter?

Die private Altersvorsorge ge-
winnt auch für Frauen in der Land-
wirtschaft an Bedeutung. Die Al-
terskassenrente und ein betriebli-
ches Altenteil reichen nicht in al-
len Fällen aus, um im Ruhestand 
ausreichend versorgt zu sein. Die 
Höhe der privaten Altersvorsorge 
sollte man nicht dem Zufall über-
lassen. Spätestens ab dem 40. Le-
bensjahr sollte jede Frau bezie-
hungsweise jedes Paar den Stand 
der Altersvorsorge überprüfen. Es 
bleibt dann noch genügend Zeit, 
die notwendige Altersvorsorge zu 
betreiben. Dazu ist es sinnvoll, ein-
mal Bilanz zu ziehen und dem vo-
raussichtlichen Bedarf die voraus-
sichtlichen Einkünfte im Alter ge-
genüberzustellen. Nur auf diese 
Weise lassen sich Vorsorgelücken 
im Alter erkennen und vermeiden.

Bei der privaten Altersvorsorge 
sollte das Geld so ertragreich wie 
möglich angelegt werden. Mindes-
tens genauso hoch wie der Ertrag 
ist aber die Sicherheit einer Anla-
ge zu bewerten. Daher eignen sich 
keine hochspekulativen Anlagen 
für die Altersvorsorge.

Die Sicherheit lässt sich beträcht-
lich erhöhen, wenn die Altersvor-
sorge auf mehrere Anlageformen 
verteilt wird. Durch das Aufteilen 
wird das Risiko eines Totalverlustes 
des Vorsorgekapitals ausgeschlos-
sen. Höchstens die Hälfte der Al-
tersvorsorge sollte jeweils auf 

Banksparen, Versicherungssparen 
oder Investmentfonds entfallen. 
Eine Dreiteilung wäre nahezu opti-
mal. Je länger der Anlagezeitraum 
bis zum Ruhestandsbeginn, desto 
eher kann dabei auf die ertragrei-
cheren Investmentfonds gesetzt 
werden. Diese sollten aber ab dem 
60. Lebensjahr in weniger schwan-
kende Anlageformen umgeschich-
tet werden. Wer seine Altersvor-
sorge nur mit Versicherungsspa-
ren oder Banksparplänen betreibt, 
verschenkt Ertragschancen. 

Wer Altersvorsorge mit einem an-
erkannten Riester-Vertrag betreibt, 
kann dafür staatliche Zulagen er-
halten und zusätzlich gegebenen-
falls einen Sonderausgabenabzug 
steuermindernd nutzen. Zulagen-
berechtigt sind unter anderem alle 
Pflichtversicherten in der landwirt-
schaftlichen Alterskasse. Für die Ge-
währung der vollen Zulagen ist es 
erforderlich, dass bestimmte Min-
destbeiträge gespart werden. Sie 
betragen bei Unternehmerinnen 
4 % des steuerlichen Gewinns des 
vergangenen Jahres. Ehegatten 
ohne eigene steuerliche Einkünf-
te müssen einen Mindesteigenbei-
trag von 60  € einzahlen. Die Teil-
nahme an der Riester-Rente ist auf-
grund der Kinderzulagen vor allem 
für Frauen mit kindergeldberechtig-
ten Kindern lohnend. 

Henry Bremer 
Landwirtschaftskammer

Tel.: 0 46 21-96 47-23 
hbremer@lksh.de

FAZIT
Die gesetzliche Absicherung 
ist bei den Risiken Tod, Berufs-
unfähigkeit und Pflege unzu-
reichend. Die Überprüfung 
der Todesfallabsicherung ist 
besonders bei Familiengrün-
dung wichtig. Mit einer Risi-
kolebensversicherung kann 
günstig für den Todesfall fi-
nanziell vorgesorgt werden. 
Eine Berufsunfähigkeitsversi-
cherung ist für jede Frau spä-
testens beim Einstieg in das 
Berufsleben notwendig. Die 
Pflege sollte bei unzureichen-
den finanziellen Rücklagen mit 
einer Pflegetagegeldversiche-
rung ab dem 50. Lebensjahr 
abgesichert werden. Die pri-
vate Altersvorsorge ist neben 
den gesetzlichen Renten und 
einem betrieblichen Altenteil 
unverzichtbar. In allen Fragen 
zum Versicherungsschutz be-
raten die Vorsorgeberater der 
Landwirtschaftskammer.


